
Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 
zur Haftpflichtversicherung von Filmproduktionsfirmen
(A 170 – Stand 10/13)
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A Allgemeine Bestimmungen

Versichert ist auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB) und der folgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers aus seinen sich aus der Betriebsbeschreibung ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhältnis-
sen und Tätigkeiten.

1.1 Betriebsbeschreibung

Diese ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den Nachträgen. 

1.2 Nebenrisiken

Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzliche Haftpflicht aus allen Nebenrisiken (z. B.
aus

1.2.1 Besitz oder Verwendung von Hebefahrzeugen, z. B. Kräne, Winden, Förderungsbänder oder ähnliches
sowie Seil-, Schwebe- und Feldbahnen zur Beförderung von Sachen;

1.2.2 Verwendung von Tieren aller Art (außer wilden Tieren) bei der Herstellung von Filmen, wenn diese
nach dem Drehbuch bei den Aufnahmen Verwendung finden;

1.2.3 Besitz von Sendemasten und Antennen auch außerhalb des Betriebsgrundstückes;

1.2.4 Benutzung von zusätzlichen Kabeln und Leitungen, auch wenn diese durch fremde Grundstücke
gelegt worden sind.

1.3 Mitversicherte Betriebsstätten und Unternehmen

1.3.1 Rechtlich unselbstständige Betriebsstätten / Unternehmen im Inland

Mitversichert sind alle rechtlich unselbstständigen Betriebsstätten / Unternehmen (z. B. Filial-,
Neben- und Hilfsbetriebe, Zweigniederlassungen, Lager, Verkaufsstätten, Montagestätten und der-
gleichen) im Inland.

1.3.2 Rechtlich selbstständige Betriebsstätten / Unternehmen mit gleichem Betriebscharakter im Inland

Mitversichert sind, auch ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf, alle bei Vertragsschluss
vorhandenen Betriebsstätten / Unternehmen und / oder während der Vertragsdauer übernommene
oder neu gegründete Betriebsstätten / Unternehmen im Inland mit gleichem Betriebscharakter, an
denen der Versicherungsnehmer / versicherte Unternehmen direkt oder indirekt mit 50 % oder mehr
beteiligt ist / sind und / oder die unternehmerische Führung ausübt / ausüben.

1.4 Mitversicherte Personen und Repräsentanten

1.4.1 Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

1.4.1.1 aller gesetzlichen Vertreter sowie solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung
des versicherten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft.

Hierzu zählen auch solche Personen, denen Unternehmerpflichten im Sinne von § 15 SGB
VII in Verbindung mit § 9 (2) OWiG übertragen wurden sowie Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit, Sicherheitsbeauftragte, Beauftragte für Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewässer-
schutz, Abfallbeseitigung, Datenschutz und dergleichen.

1.4.1.2 aller übrigen angestellten Betriebsangehörigen, bei Betriebsärzten und Sanitätspersonal
auch für Schäden im Rahmen von Hilfeleistungen bei Notfällen außerhalb der betrieblichen
Tätigkeit, sofern hierfür kein Versicherungsschutz im Rahmen einer anderweitigen Versiche-
rung besteht;

1.4.1.3 aller sonstigen in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten und seinem Wei-
sungsrecht unterliegenden Personen;

1.4.1.4 aller nicht im Angestelltenverhältnis stehender Mitarbeiter (freie Mitarbeiter);

1.4.1.5 aller aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen vorgenannten Perso-
nen

für von ihnen im Zusammenhang mit ihrer beruflichen / dienstlichen Tätigkeit für den Versicherungs-
nehmer verursachte, im Rahmen und Umfang dieses Vertrages versicherte Schäden.

Zu vorgenannten Ziffern 1.4.1.2 - 1.4.1.5 gilt:

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem SGB VII handelt.

1.4.2 Repräsentanten

Sofern sich der Versicherungsnehmer das Verhalten eines Repräsentanten zurechnen lassen muss,
gelten als Repräsentanten in diesem Sinne ausschließlich

– die Mitglieder des Vorstandes (bei Aktiengesellschaften);

– die Geschäftsführer (bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung);

– die Komplementäre (bei Kommanditgesellschaften);

– die Gesellschafter (bei offenen Handelsgesellschaften und Gesellschaften bürgerlichen Rechts);

– die Inhaber (bei Einzelfirmen);

– bei anderen Unternehmensformen (z. B. Genossenschaften, Verbänden, Vereinen, Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts, Kommunen) die nach den gesetzlichen Vorschriften berufenen
obersten Vertretungsorgane.

Bei ausländischen Firmen gelten die vorgenannten Regelungen entsprechend.

1.
Versichertes Risiko
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1.5 Produktrisiko

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Personen- und Sachschäden,
die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, erbrachte Arbeiten
oder sonstige Leistungen entstehen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung und Überwa-
chung fremder Unternehmen / Subunternehmen.

Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der fremden Unternehmen / Subunternehmen und
ihrer Betriebsangehörigen.

Für Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften, Konsortien oder ähnli-
chen Zweckgemeinschaften besteht Versicherungsschutz. Dies gilt auch dann, wenn sich der Haftpflichtan-
spruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaften, Konsortien oder ähnlichen Zweckgemeinschaften
selbst richtet.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf vor Vertragsschluss versehentlich nicht gemeldete Risiken,
die im Rahmen der Unternehmensbeschreibung liegen und weder nach den Allgemeinen noch Besonderen
Bedingungen des Vertrages von der Versicherung ausgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, sobald er sich des Versäumnisses bewusst geworden ist, unverzüglich die entsprechende Anzeige
zu erstatten und den danach zu vereinbarenden Beitrag vom Gefahreneintritt an zu entrichten.

Beruhen mehrere Versicherungsfälle

– auf derselben Ursache oder

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

und besteht Versicherungsschutz für diese Versicherungsfälle im Rahmen verschiedener Abschnitte dieses
Vertrages oder sowohl im Rahmen dieses Vertrages als auch eines anderen Haftpflichtvertrages bei der
Gothaer (ausgenommen Exzedentenverträge), so steht für diese Versicherungsfälle nicht der Gesamtbetrag
kumulativ aus den verschiedenen Deckungssummen, sondern bei gleichen Deckungssummen höchstens
eine Deckungssumme, ansonsten maximal die höhere Deckungssumme zur Verfügung.

Für die Feststellung der höchsten Deckungssumme ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem der erste Versiche-
rungsfall eingetreten ist.

Sofern mehrere Selbstbeteiligungen zum Tragen kommen, gilt die höchste Selbstbeteiligung.

Die Leistungen der Gothaer erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen der Gothaer mit dem Zeitpunkt als erfüllt,
in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen
ist.

Bei Ansprüchen, die vor US-amerikanischen oder kanadischen Gerichten und / oder nach US-amerikani-
schem oder kanadischem Recht geltend gemacht werden, werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – die
Aufwendungen der Gothaer für Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet. 

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls, sowie Schadenermittlungskosten, auch Reiseko-
sten, die der Gothaer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung der Gothaer
entstanden sind.

Es gelten die im Versicherungsschein genannten Deckungssummen und Höchstersatzleistungen für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

Innerhalb der vereinbarten Deckungssummen gelten nachstehende Sublimite:

– Abhandenkommen von Schlüsseln und Codekarten (Teil B Ziffer 1) 300.000 EUR

– Ansprüche aus Benachteiligungen (Teil B Ziffer 4) 300.000 EUR

– Auslösen von Fehlalarm (Teil B Ziffer 11) 15.000 EUR

– Erweiterter Strafrechtsschutz (Teil B Ziffer 14) 300.000 EUR

– Mietsachschäden an beweglichen Sachen (Teil B Ziffer 21.1.3) 300.000 EUR

Die Höchstersatzleistung der vorgenannten Sublimite für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres
beträgt das Doppelte.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Versicherungsfall durch

– Ansprüche wegen Personenschäden, die vor US-amerikanischen oder kanadischen Gerichten und / oder
nach US-amerikanischem oder kanadischem Recht geltend gemacht werden, mit 10.000 EUR

– Tätigkeitsschäden (Teil B Ziffer 26) mit 250 EUR

– Mietsachschäden an beweglichen Sachen (Teil B Ziffer 21.1.3) mit 1.000 EUR

2.
Subunternehmen

3.
Arbeits- / Liefergemeinschaften

4.
Versehensklausel

5.
Kumulklausel

6.
Währungsklausel

7.
Kostenklausel

8.
Deckungssummen / Sublimite

9. 
Selbstbeteiligungen
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B Erweiterungen des Versicherungsschutzes

1.1 Eingeschlossen ist — in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB — die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Abhandenkommen von
fremden Schlüsseln und Codekarten für Gebäude und Räume.

1.2 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Kosten für
erforderlich werdende Änderungen von Schlössern, Schließanlagen und Neucodierungen sowie für
vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen. Aus-
geschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden (z. B. Abhandenkommen von Sachen
in Gebäuden).

Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 7.14 AHB gelten gestrichen.

Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem Anspruchsteller die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen des Versicherungsnehmers rechtswirksam vereinbart sind, wird sich die Gothaer, insoweit abweichend
von Ziffer 7.3 AHB nicht auf den Haftungsausschluss für weitergehende Schäden berufen, wenn der Versi-
cherungsnehmer dies ausdrücklich wünscht und er nach gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung verpflich-
tet ist.

4.1 Abweichend von Ziffer 7.17 AHB sowie Teil B Ziffer 28.2.2 a) besteht Versicherungsschutz für
Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder son-
stigen Diskriminierungen, soweit diese Ansprüche aus einer Verletzung von Vorschriften zum Schutz
vor Benachteiligung resultieren, insbesondere aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
(AGG).

4.2 Für Auslandsschäden gilt: 

4.2.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers und der mitversicherten Personen wegen in den Staaten der Europäischen Union und in
der Schweiz vorkommender Versicherungsfälle.

4.2.2 Ausgenommen bleiben Versicherungsfälle in Irland und Großbritannien bzw. Versicherungsfälle, die
nach dem Recht dieser beiden Staaten geltend gemacht werden.

4.3 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

4.3.1 durch vorsätzliche Schadenverursachung oder durch wissentliches Abweichen von Gesetzen, Vor-
schriften, Beschlüssen, Vollmachten oder Weisungen oder durch sonstige wissentliche Pflichtver -
letzung; 

4.3.2 jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden wie z. B. im Zusammenhang mit Streitgenossenschaften,
Verbandsklagen oder die z. B. von Gewerkschaften oder Betriebsräten erhoben werden;

4.3.3 im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von rechtlichen Interessen aus dem kollektiven Arbeits-
und Dienstrecht sowie mit Arbeitskampfmaßnahmen (z. B. Aussperrung, Streik), soweit diese
Ansprüche begründet sind.

Mitversichert sind Ansprüche gemäß § 906 II 2 BGB analog sowie Beseitigungsansprüche gemäß 
§ 1004 I 1 BGB und Ansprüche nach § 14 BImschG.

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.5 (3) AHB — auch Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des
Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht wird, für
den der gesetzliche Vertreter nicht persönlich verantwortlich ist.

Eingeschlossen sind — abweichend von Ziffer 7.4 (2) AHB — gesetzliche Haftpflichtansprüche der Versiche-
rungsnehmer untereinander wegen Personen- und Sachschäden.

Nicht versichert sind Mietsachschäden gemäß Teil B Ziffer 21.

Eingeschlossen sind — in teilweiser Abänderung von Ziffer 7.4 (3) AHB — Haftpflichtansprüche mitversicher-
ter Personen untereinander wegen

8.1 Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle und / oder Berufskrankheiten in dem
Unternehmen handelt, in dem die schadenverursachende Person beschäftigt ist;

8.2 Sachschäden;

8.3 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen im Umfang des Teils B Ziffer 28.1

Die Gothaer trägt die Kosten für die gerichtliche Durchsetzung von Werklohn- und Kaufpreisforderungen des
Versicherungsnehmers, soweit die Kosten in Zusammenhang damit stehen, dass ein Auftraggeber des Versi-
cherungsnehmers aufgrund eines behaupteten Schadensersatzanspruches, der unter den Versicherungs-
schutz dieses Vertrages fallen würde, die Aufrechnung mit Schadensersatzansprüchen erklärt. Die Gothaer
trägt die vorgenannten Kosten nur im Verhältnis des Schadensersatzanspruches zur geltend gemachten
Werklohn- bzw. Kaufpreisforderung.

2. 
Abwässer, Senkungen, Erdrut-
schungen, Überschwemmungen

3. 
Allgemeine 
Geschäftsbedingungen

4. 
Ansprüche aus Benachteiligungen

5. 
Ansprüche aus §§ 906, 
1004 BGB, 14 BImschG

6. 
Ansprüche der gesetzlichen Ver-
treter des Versicherungsnehmers

7. 
Ansprüche der Versicherungs -
nehmer untereinander

8. 
Ansprüche mitversicherter 
Personen untereinander

9. 
Aufrechnung mit Werklohn- und
Kaufpreisforderungen

1.
Abhandenkommen 
von Schlüsseln und Codekarten
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Eingeschlossen ist — abweichend von Ziffer 7.9 AHB — die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers nach jeweils geltendem Recht wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle.

Nicht versichert sind – sofern nicht im Versicherungsschein oder den Nachträgen etwas anderes geregelt ist
– Versicherungsfälle durch Produkte, die der Versicherungsnehmer nach USA / Kanada geliefert hat bzw. hat
liefern lassen, sowie Versicherungsfälle durch sämtliche Leistungen des Versicherungsnehmers in USA /
Kanada, soweit es sich um Schadensersatzansprüche handelt, die vor US-amerikanischen oder kanadischen
Gerichten und / oder nach US-amerikanischem oder kanadischem Recht geltend gemacht werden.

Eingeschlossen sind – abweichend von Teil B Ziffer 28.2.2 a) – gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Ver-
mögensschäden durch versehentlich ausgelösten Alarm bei Dritten. Mitversichert gelten – abweichend von
 Ziffer 1.1 AHB – insoweit auch öffentlich-rechtliche Ansprüche.

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffern 2.2 und 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Beschädigung, Vernichtung sowie Abhandenkommens von Sachen der Betriebsan-
gehörigen und der Besucher sowie alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Versicherungsschutz besteht nur, sofern die Beschädigung, die Vernichtung sowie das Abhandenkommen
die ursächlich zusammenhängende Folge eines Ereignisses ist, das mit dem versicherten Betrieb in räumli-
cher oder tätigkeitsbedingter Verbindung steht.

Nicht versichert sind Schäden durch Abhandenkommen von Geld, Wertpapieren, Sparbüchern, Urkunden,
Schmucksachen und sonstigen Kostbarkeiten.

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden aus
Besitz und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung und Abgabe von Strom, Gas, Wärme und Wasser, die der
Eigen- oder Fremdversorgung dienen.

Mitversichert sind – insoweit abweichend von Teil B Ziffer 28.2.2 a) – Vermögensschäden gemäß § 18 NAV, 
§ 18 NDAV, § 6 AVBWasserV und § 6 AVBFernwV.

In einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Versicherungsfalles, das einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, übernimmt die Gothaer – insoweit
abweichend von Ziffer 5.3 AHB – in Abstimmung und unter Mitwirkung des Versicherungsnehmers die
Gerichtskosten sowie die gebührenordnungsmäßigen – gegebenenfalls auch die mit ihm besonders verein-
barten und von der Gothaer genehmigten höheren – Kosten der Verteidigung einschließlich ortsüblicher
Kosten für notwendige Sachverständigengutachten.

Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziffern 1.1, 1.2 und 7.3 AHB – auf Sachmängeln beruhende
Schadensersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang aus Personen-, Sach- und daraus entstandener
weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über
bestimmte Eigenschaften seine Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzu-
stehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

Abweichend von Ziffer 7.3 AHB gelten im Rahmen und Umfang der Bedingungen dieses Vertrages gegen den
Versicherungsnehmer gerichtete gesetzliche und – soweit in diesem Vertrag vereinbart – vertragliche Scha-
denersatzansprüche mitversichert, die sich aus einer vom Versicherungsnehmer zugunsten seiner Abnehmer
ausgesprochenen Freistellungserklärung ergeben.

Voraussetzung ist, dass die Ansprüche aus der Herstellung und / oder Lieferung der Produkte des Versiche-
rungsnehmers resultieren und auf einen Fehler zurückzuführen sind, der bereits zu dem Zeitpunkt vorhan-
den war, als das Produkt den Herrschaftsbereich des Versicherungsnehmers verlassen hat.

Liegt seitens des durch die Freistellungserklärung begünstigten Vertragspartners des Versicherungsnehmers
ein Mitverschulden / eine Mitverursachung vor, so besteht für die Freistellungserklärung nur in dem Umfang
Versicherungsschutz, der dem Verschuldens- / Verursachungsanteil des Versicherungsnehmers entspricht,
auch wenn in der Vereinbarung etwas anderes bestimmt sein sollte.

17.1 Versichertes Risiko

Versichert ist – insoweit abweichend von Ziffer 7.15 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektro-
nischer Daten (z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger).

Derartige Schäden werden der Deckungssumme für Sachschäden zugeordnet.

17.2 Serienschaden

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
auf

– derselben Ursache,

– gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

– dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln 

beruhen.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

17.3 Risikobegrenzungen / Ausschlüsse

12. 
Belegschafts- und Besucherhabe

13. 
Energieversorgung

14. 
Erweiterter Strafrechtsschutz

16. 
Haftungsfreistellungen

17. 
Internet-Risiken

11. 
Auslösen von Fehlalarm

10.
Auslandsschäden

15. 
Fehlen vereinbarter Eigenschaften
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17.3.1 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen:

a) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;

c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;

d) Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;

e) Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;

f) Betrieb von Telekommunikationsnetzen;

g) Anbieten von Zertifizierungsdiensten i.S.d. SigG / SigV;

h) Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung besteht.

17.3.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ferner Ansprüche

a) die im Zusammenhang stehen mit

– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informatio-
nen (z. B. Spamming),

– Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-
Nutzer gesammelt werden können

b) wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesell-
schaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung ste-
hen, geltend gemacht werden;

c) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch
bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverlet-
zungen herbeigeführt haben.

d) die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer seine auszutauschenden, zu übermit-
telnden, bereitgestellten Daten nicht durch Sicherheitsmaßnahmen und / oder -techniken 
(z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft hat bzw. hat prüfen lassen, die dem Stand
der Technik entsprechen.

Abweichend von Teil C Ziffer 11 sind mitversichert gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch
den Gebrauch von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Anhängern, wenn die Ansprüche gegen den
Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen gerichtet sind. 

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn das Fahrzeug

– als Spielfahrzeug für den Filmdreh eingesetzt wird oder

– auf den Versicherungsnehmer / die in Anspruch genommene mitversicherte Person zugelassen ist oder

– im Eigentum des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten Person steht oder 

– von ihnen geleast wurde.

Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als

– die Deckungssummen der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung nicht ausreichen oder

– der Versicherungsnehmer / die mitversicherte Person durch eine bestehende Kraftfahrt-Haftpflicht-Ver-
sicherung nicht geschützt werden oder

– der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherer Regress nimmt (ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben
jedoch Regressansprüche gemäß den Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrt-Versicherung – AKB)
oder

– keine Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung besteht, obwohl der in Anspruch genommene Versicherungs-
nehmer oder die mitversicherte Person ohne Verschulden das Bestehen einer solchen annehmen durfte
oder

– der Fahrer oder Halter des Fahrzeuges einen gesetzlichen Freistellungsanspruch gegen den Versiche-
rungsnehmer hat.

Es gelten die Deckungssummen dieses Vertrages, mindestens jedoch die Mindestversicherungssummen des
Pflichtversicherungsgesetzes.

19.1 Abweichend von Teil C Ziffer 11 sind mitversichert gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Schäden
durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen aller Art und Anhängern, die nach den Bestimmungen des
Pflichtversicherungsgesetzes (PflVG) nicht der Versicherungspflicht unterliegen.

19.2 Auf eigenen und fremden Betriebsgrundstücken, auch soweit diese beschränkt-öffentliche Verkehrs-
flächen darstellen, sind auf der Grundlage der AKB versicherungspflichtige, jedoch nicht zugelas-
sene Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, die nicht in Verbindung mit einem versicherungspflichti-
gen Zugfahrzeug gebraucht werden, mitversichert. Bei Vorliegen einer behördlichen Ausnahmege-
nehmigung gilt dies auch bei Gebrauch auf öffentlichen Verkehrsflächen. Es gelten die Deckungs-
summen dieses Vertrages, mindestens jedoch die Mindestversicherungssummen des Pflichtversi-
cherungsgesetzes.

19.3 Für versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge gilt:

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf den in Absatz 2 genannten Verkehrsflächen nur mit
der erforderlichen Fahrerlaubnis gebrauchen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass das Fahrzeug nur von einem berechtigten Fahrer benutzt wird, der auch die erforderliche
Fahrerlaubnis hat.

18. 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtver -
sicherung / Subsidiärdeckung

19. 
Kraftfahrzeuge und Anhänger
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19.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Kraftfahrzeuge und Anhänger, die auf Betriebsgrundstücken im
Ausland eingesetzt werden, auch dann nicht, wenn Unternehmen im Ausland mitversichert sind.

19.5 Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffern 3.1 (2) und 4.3 (1) AHB.

Versichert ist – abweichend von Ziffern 2.2 und 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden durch ver-
sehentliche Datenlöschung, Änderung der Datenstruktur und Abhandenkommen von Daten (z. B. Datenver-
luste durch vorzeitige Freigabe von Bändern, Fehlversand bei Datenträgertausch) einschließlich aller hieraus
resultierenden unmittelbaren Folgeschäden.

Schäden durch Löschung und Abhandenkommen von Daten gelten als Sachschäden.

Die Ausschlussbestimmungen der Ziffern 1.2 und 7.8 AHB bleiben bestehen.

21.1 Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schäden – einschließlich aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden
– die

21.1.1 anlässlich von Geschäftsreisen an gemieteten Räumlichkeiten und / oder an deren Ausstattung ent-
stehen;

21.1.2 an gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Gebäuden und / oder Räumen entstehen.
Dies gilt auch für Schäden, die an der Ausstattung, die Gebäudebestandteil ist, entstehen, sofern
die Gebäude und / oder Räume für Dreharbeiten gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen wur-
den; Schiffe, Büro- und Wohncontainer werden Gebäuden / Räumen gleich gestellt; 

21.1.3 an gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen beweglichen Sachen entstehen, sofern der
Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt. Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden an
Anlagen, Geräten und Zubehör der Medien- und Filmtechnik, sowie an zur Herstellung des Filmes
benötigten Requisiten.

21.2 Nicht versichert sind Ansprüche von personal- und / oder kapitalmäßig verbundenen Unternehmen
sowie von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und / oder deren Angehörigen.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß sowie übermäßiger
Beanspruchung.

Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der endgültigen und völligen Betriebs- und / oder Produk-
tions- und Lieferungseinstellung (nicht aus irgendwelchen anderen Gründen wie z. B. Änderung der Rechts-
form, Kündigung durch einen der Vertragspartner) beendet, besteht Versicherungsschutz bis zu 5 Jahren
nach Vertragsbeendigung im nachfolgend genannten Umfang.

22.1 Abweichend von Ziffer 17 AHB besteht Versicherungsschutz im Umfang des Vertrages für Versiche-
rungsfälle, die nach dem Zeitpunkt des Risikowegfalls eintreten, deren Ursachen aber vor diesem
Zeitpunkt gesetzt wurden.

22.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung vorhandenen
versicherten Risiken.

22.3 Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Wegfall des
Risikos geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der
Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das versicherte Risiko weggefallen ist.

Verzichten Versicherungsnehmer dieses Versicherungsvertrages vor Eintritt des Versicherungsfalles auf Rück-
griffansprüche untereinander oder gegen sonstige Dritte, so beeinträchtigt dies – insoweit abweichend von
Ziffer 7.3 AHB – nicht den Versicherungsanspruch.

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren beeinträchtigt den Versicherungsschutz insoweit nicht, als
der Versicherungsnehmer der Gothaer dessen Einleitung unverzüglich anzeigt und ihr die Mitwirkung an die-
sem Verfahren ermöglicht.

25.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.12 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus

– dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen;

– Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern.

25.2 Versicherungsschutz besteht auch für Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen, wenn diese Schäden durch vom Versiche-
rungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen
verursacht wurden. Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungsnehmer von der Ver-
strahlung Kenntnis hatte.

25.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

– wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), die ab der zweiten Generation
eintreten;

– wegen Personenschäden solcher Personen, die — gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag —
aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine
Tätigkeit ausüben und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen ausgehenden
Gefahren in Kauf zu nehmen haben.

– gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der den Schaden durch bewusstes
Abweichen von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Verfü-
gungen oder Anordnungen verursacht hat.

22. 
Nachhaftung

23. 
Regressverzicht

24. 
Schiedsgerichtsverfahren

25. 
Strahlenschäden

20. 
Löschung und Abhandenkommen
fremder Daten

21. 
Mietsachschäden
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26.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an
fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn diese Schäden

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen
entstanden sind;

– dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer die Sachen zur Durchführung seiner
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten benutzt hat;

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind
und sich diese Sachen oder deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit
befunden haben.

Die Regelungen der Ziffern 1.2 und 7.8 AHB bleiben bestehen.

26.2 Ausgeschlossen bleiben bei Be- und Entladeschäden Schäden am Ladegut, soweit 

– die Ladung für den Versicherungsnehmer bestimmt ist,

– es sich um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für
seine Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt oder

– der Transport der Ladung vom Versicherungsnehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rech-
nung von Dritten übernommen wurde.

26.3 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Tätigkeitsschäden an Sachen, die sich beim
Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung oder zu sonstigen Zwecken befinden, befun-
den haben oder die von ihm übernommen wurden. Dieser Ausschluss gilt jedoch nur für solche
Schäden, die bei dem unmittelbaren Bearbeitungsvorgang entstanden sind. Zum unmittelbaren
Bearbeitungsvorgang zählen nicht z. B. vor- oder nachgelagerte Verpackungstätigkeiten, Transport-
tätigkeiten oder Lagerung der Sachen.

Für das Umwelthaftpflichtrisiko und das Umweltschadensrisiko gelten die Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen für die Umwelthaftpflichtversicherung (BBR A 115) und die Besonderen Bedingungen
und Risikobeschreibungen für die Umweltschadensversicherung (BBR A 152).

Die in der Betriebshaftpflichtversicherung vereinbarten Deckungserweiterungen einschließlich besonderer
Deckungssummen (in der Regel Sublimits), Selbstbeteiligungen und Risikobegrenzungen und Ausschlüsse
gelten auch für die Umwelthaftpflichtversicherung (BBR A 115), soweit dort keine besondere Regelung
besteht.

28.1 Datenschutz

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der
Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.

28.2 Sonstige Vermögensschäden

28.2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB
aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

28.2.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten)
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätig-
keit;

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;

f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unter-
schlagung;

g) aus Rationalisierung und Automatisierung;

h) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder
Wettbewerbsrechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von
Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien / Organe im Zusammenhang stehen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die vom Versicherungsnehmer 

29.1 als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer von Grundstücken und Gebäuden durch Vertrag
übernommene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners;

29.2 gegenüber der Deutschen Bahn AG oder einer ihrer Konzerngesellschaften gemäß deren standardi-
sierten Gestattungsverträgen und Allgemeinen Bedingungen für Privatgleisanschlüsse (PAB) durch
Vertrag übernommene Haftpflicht.

29.3 gegenüber Behörden oder Körperschaften des öffentlichen Rechts durch Verträge genormten Inhalts
oder sog. Gestattungs- und Einstellungsverträge übernommene Haftpflicht.

27. 
Umweltschäden

28.
Vermögensschäden

29. 
Vertraglich übernommene 
Haftpflicht

26. 
Tätigkeitsschäden (auch Leitungs-
schäden und Be- / Entlade -
schäden)
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Für Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen, besteht –
abweichend von Ziffer 4.2 AHB – im Rahmen der Deckungssummen des Vertrages Versicherungsschutz.

C Risikobegrenzungen / Ausschlüsse

Ausgeschlossen sind – insoweit abweichend von Teil B Ziffer 10 – Haftpflichtansprüche wegen Personen-
schäden aus Arbeitsunfällen und / oder Berufskrankheiten von im Ausland beschäftigten oder dort mit der
Durchführung von Arbeiten betrauten Personen, wenn und soweit diese Schäden im Rahmen einer Sozialver-
sicherung oder einer sonstigen speziellen Versicherungsform versichert werden können oder versichert wer-
den müssen.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und / oder Berufskrankheiten, die
den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB) und / oder vergleichbare
Regressansprüche ähnlicher ausländischer Versicherungsträger gegenüber dem Versicherungsnehmer 
und / oder seinen Repräsentanten.

Nicht versichert sind Ansprüche gemäß § 84 Arzneimittelgesetz (AMG) wegen Personenschäden, für die der
Versicherungsnehmer nach § 94 AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden durch im Ausland gelegene Betriebsstätten und
Betriebsstandorte.

Nicht versichert sind Ansprüche aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Perso-
nen oder Sachen sowie aus der nicht selbständigen und selbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb,
soweit eine Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht besteht.

Nicht versichert sind Ansprüche

– im Zusammenhang mit Bergwerken unter Tage;

– aus Bergschäden im Sinne des § 114 Bundesberggesetz (BBergG), soweit es sich um die Beschädigung
von Grundstücken, deren Bestandteilen oder Zubehör handelt.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brenn-
baren oder explosiblen Stoffen verursachen.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen Code Civil
oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder
exemplary damages.

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden,

– die durch den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, zur Bearbeitung oder zur Spaltung von Kernbrenn-
stoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe ausgehen;

– die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der damit zusammenhängenden Lagerun-
gen bedingt sind.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Kommissionsware.

11.1 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen und
Anhängern sowie Wasserfahrzeugen (siehe jedoch Teil B Ziffern 18 und 19).

11.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

11.3 Eine Tätigkeit an einem Kraftfahrzeug, Anhänger oder Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i.S. dieses
Ausschlusses, wenn weder der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen
bestellte oder beauftragte Person Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

12.1 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raum-
fahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in
Anspruch genommen werden.

12.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

12.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen
sowie Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der Auslieferung
durch den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von
Luft- oder Raumfahrzeugen oder für den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,

2. 
Arzneimittel

4. 
Bahnrisiken

5. 
Bergbau

6. 
Brennbare oder explosible Stoffe

7. 
Code Civil

8. 
Entschädigung mit Strafcharakter

9. 
Kernenergieanlagen / Beförde-
rung und Lagerung von Kernmate-
rialien

10. 
Kommissionsware

11. 
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug -
anhänger / Wasserfahrzeuge

12. 
Luft- und Raumfahrtrisiken

3. 
Ausländische Betriebsstätten

30.
Vorsorgeversicherung

1. 
Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten im Ausland
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b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft-
oder Raumfahrzeugen sowie Luft- oder Raumfahrzeugteilen,

und zwar sowohl wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten
Sachen, der Insassen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger
Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

12.4 Nicht versichert sind Ansprüche aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Flug- und Luftlandeplätzen.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden durch

13.1 Besitz und Betrieb von Offshore-Anlagen;

13.2 Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau, Montage, Demontage, Wartung, Instandhaltung
von Offshore-Anlagen, sowie Wartungs-, Installations- oder sonstige Servicearbeiten im Zusammen-
hang mit Offshore-Anlagen;

13.3 Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von Erzeugnissen, die ersichtlich für Offshore-Anlagen
bestimmt waren.

Offshore-Anlagen sind im Meer / vor der Küste gelegene Risiken (z. B. Ölplattformen, Bohrinseln, Pipelines,
Windenergieanlagen). Der Offshore-Bereich beginnt an der Uferlinie bei mittlerem Hochwasser.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfen-
der oder gutachterlicher Tätigkeit wegen Schäden an Sachen, die Gegenstand dieser Tätigkeit gewesen sind
(z. B. aufgrund der Planung hergestellt wurden).

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Eigentum, Besitz und Betrieb von Rohrleitungen für Gas, Ben-
zin, Öl, Ölprodukte oder sonstige gefährliche Produkte (ausgenommen Fernwärme), soweit die Leitungen
außerhalb des versicherten Betriebes mehr als 5 km lang sind.

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden durch unterirdische Tunnelarbeiten im Bahnbau.

Unter diesen Ausschluss fallen nur die eigentlichen Kernarbeiten an der Tunnelröhre, nicht aber Nebentätig-
keiten wie Verlegung von Elektrokabeln, Fliesen, Belüftungsrohren usw.

14. 
Planende, beratende oder gutach-
terliche Tätigkeit

15. 
Rohrleitungen

16. 
Unterirdische Tunnelarbeiten im
Bahnbau

13. 
Offshore-Anlagen
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